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Betreff: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 18 „Vogelpark“ 
Ortsteil: Heiligenkirchen 
Aufstellungsbeschluss 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 18 „Vogelpark“ 
Ortsteil: Heiligenkirchen 
Änderungsgebiet: westlich der Ostertalstraße, südlich der Denkmalstraße 

II. gem. § 3 (1) i. V. m. § 4 (1) BauGB die Planungsabsichten frühzeitig auf Dauer eines Monats öffentlich 
darzulegen. 

 
 
Sachdarstellung / Begründung: 
 
Mit dem am 06.10.2015 eingereichten Schreiben beantragt der Eigentümer des Vogelparks Heiligenkirchen 
die Änderung des Flächennutzungsplanes. Ziel der Änderung ist die Erweiterung des bestehenden 
Vogelparks. Hierzu wurde eine unmittelbar angrenzende Fläche vom Eigentümer erworben. Um 
planungsrechtlich eine Erweiterung in diesem Teilbereich zuzulassen, ist eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes unabdingbar. Beabsichtigt ist,  die Flächen des Vogelparks Heiligenkirchen 
zukünftig als „Sondergebiet“ darzustellen, adäquat wie beispielsweise auch die „Adlerwarte Berlebeck“.  
Der im Jahr 1969 gegründete „Vogelpark Heiligenkirchen“ ist eine der touristischen Anziehungspunkte im 
Stadtgebiet von Detmold. Entsprechend der Erläuterung zum Antrag „wird am Fuße des 
Hermannsdenkmals eine gepflegte Parkanlage mit über 1000 Vögel und Säugetiere in 300 Arten aus aller 
Welt in großen Volieren und Freigehegen geboten“. Zwei Kaffeeterrassen laden zudem zum Ausruhen ein, 
Kinder- und Abenteuerspielplätze, eine Trampolinanlage und kleinere Karussells ergänzen das 
Freizeitangebot. Auch eine Zooschule gibt es in der Anlage, in der man spielend Wissenswertes über 
ausgewählte Tierarten lernen kann. Geöffnet ist der Vogelpark von März bis November. 
 
Um den Anforderungen an ein attraktives Ausflugsziel auch langfristig gerecht zu werden, sind eine stetige 
Weiterentwicklung des Angebotes sowie eine zeitgemäße Präsentation zwingend. Wie bereits oben 
erwähnt hat der Eigentümer eine ca. 1,4 ha große westlich angrenzende Fläche als Erweiterungsfläche 
hinzuerworben. Zunächst soll dieser Bereich durch einen umlaufenden Weg erschlossen und das 
Grundstück eingezäunt werden.  
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Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen dem „Vogelpark Heiligenkirchen“ langfristige 
Perspektiven gegeben werden. Genehmigungen für potenzielle Erweiterungen werden durch den 
Flächennutzungsplan nicht vorweggenommen. Zukünftige Bauanträge für Änderungen und Erweiterungen 
wären aber auf der Grundlage des dann geänderten Flächennutzungsplanes zu beurteilen. 
Die Flächengröße des Änderungsgebiets beträgt ca. 3,89 ha.  
 
Der Antragsteller hat sich mit einem weiteren Schreiben vom 24.10.2015 zur Übernahme der 
Planungskosten bereit erklärt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes zu fassen 
und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange 
durchzuführen.  
 
 
Auswirkungen  für den städtischen Haushalt  : 
      

Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 

Nein 
 

 lfd. Jahr Folgejahre 

Ergebnisplan/-rechnung      

Im Budget enthalten      

 Ertrag 6.000,- €       

 Aufwand   8.000,- € *       

Finanzplan/-rechnung      

Im Budget enthalten      

 Einzahlung 6.000,- €       

 Auszahlung 8.000,- €       

* = geschätzter Aufwand für das Bauleitplanverfahren inkl. Verwaltungstätigkeiten.  

 Die finanziellen Auswirkungen beziehen sich nicht auf das laufende Jahr, sondern auf das gesamte Verfahren. 
 
 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
Zimmermann 
 
 
 
 
Anlage 
Übersichtsplan 1 : 5 000 
Ausschnitt aus dem wirksamen FNP 
Kopie Antrag auf Änderung des FNP 
Kopie Schreiben zur Übernahme der Planungskosten 
 
 
 
 

 
















